
 

Mitteilungsvorlage  Drucksache Nr. (ggf. Nachtragsvermerk) 
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Betreff: öffentlich 
Sicherheit für Fußgänger an der Straßenbahnendhalte stelle Kirschallee 
 
 
bezüglich 
DS Nr.:  05/SVV/0917 

 Erstellungsdatum 23.02.2006 

 Eingang 902:  

Einreicher: FB Stadterneuerung und Denkmalpflege  4/49  
 

Beratungsfolge: 

Datum der Sitzung Gremium 

01.03.2006 Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Potsdam 

 
 

 

 

Inhalt der Mitteilung:  Die Stadtverordnetenversammlung nimmt zur Kenntnis: 
 
Bei der Verkehrsunfallkommission ist die betreffende Verkehrsanlage nicht als Unfallhäufungsstelle 
bekannt. Es gibt auch keine Hinweise der Verkehrsbetriebe zu bestehenden Gefahrensituationen bei 
der derzeitigen Nutzung 
Um die Sicherheit für Fußgänger an der Straßenbahnendhaltestelle Kirschallee zusätzlich zu 
verbessern, werden folgende zwei Lösungsmöglichkeiten unterbreitet: 
 
Möglichkeit 1: öffentliche Nutzung des bereits vorhandenen privaten Wohnweges einschließlich    

  geringfügigem Grundstückszuerwerb für die Realisierung des Anschlusses an die 
  vorhandene öffentliche Fahrbahn 

Möglichkeit 2: Verbreiterung des vorhandenen Gehweges und Neubau eines Gehweges zur direkten 
Querung der Mittelinsel 

 
Die Verwaltung ermittelt dafür gegenwärtig den baulichen und finanziellen Aufwand. Dieser ist zu 
bewerten vor dem Hintergrund der Haushaltssituation und der Dringlichkeit anderer baulicher 
Maßnahmen. 

 
Siehe dazu Anlage 1: Übersichtsplan zur bestehenden Situation 
   
Beratungsergebnis   
Zur Kenntnis genommen: 

Gremium:   Sitzung am:  
   

 zurückgestellt  zurückgezogen  überwiesen in den Ausschuss: 

   

 

 
  

  Wiedervorlage: 

 Büro der Stadtverordnetenversammlung   

   



 
Finanzielle Auswirkungen?   Ja  Nein 

(Ausführliche Darstellung der finanziellen Auswirkungen, wie z. B. Gesamtkosten, Eigenanteil, Leistungen Dritter (ohne öffentl. Förderung), 
beantragte/bewilligte öffentl. Förderung, Folgekosten, Veranschlagung usw.) 
 

Abhängig von der Wahl der Lösungsvorschläge sind für 
• Grunderwerb und/oder Eintragung einer Grunddienstbarkeit für ein Wegerecht zugunsten der 

Allgemeinheit 
• Planung 
• Herstellung 

Finanzielle Aufwendungen erforderlich. Ihre Höhe kann derzeit noch nicht angegeben werden. 
Die Finanzierung muss, sofern ein Lösungsvorschlag umgesetzt werden soll, aus Mitteln des 
Fachbereiches Grün- und Verkehrsflächen erfolgen und ist frühestens ab 2007 möglich. 
Die Auswirkungen auf den städtischen Haushalt stehen für die künftigen Jahre unter dem 
Haushaltsvorbehalt. 
 

ggf. Folgeblätter beifügen 

 
 

     

Oberbürgermeister  Geschäftsbereich 1   Geschäftsbereich 2 
     
     

  Geschäftsbereich 3  Geschäftsbereich 4 
 
 
 
 
 
Anlage 1: Übersichtsplan zur bestehenden Situation 
 


